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im Planjahr 1955 (GBl. I S. 261) zu ermitteln. Der Plan 
der Warenproduktion muß insgesamt und in den Posi
tionen der volkswirtschaftlich wichtigsten Erzeugnisse, 
die den Betrieben durch die zuständige Hauptverwal
tung mitgeteilt werden, erfüllt sein.

(6) Wenn im Plan Erzeugnisse zu Erzeugnisgruppen 
zusammengefaßt sind, ist die Erfüllung jeweils auf 
Grund der Werkabgabepreise der einzelnen Erzeug
nisse dieser zusammengefaßt abzurechnenden Erzeug
nisgruppen zu ermitteln. Die wertmäßige Erfüllung 
seit Jahresbeginn ergibt sich aus dem Kontrolibericht, 
Kontrollblatt J 11, Spalte 6 :5 X 100.*

(7) Für die Beurteilung der Erfüllung des Planes der 
Warenproduktion bei den Energieversorgungs- und 
Verbundnetzbetrieben gilt die aus den staatlichen Auf
gaben auf dem Gebiet der Bruttoproduktion ent
wickelte Warenproduktion zuzüglich des Bezugs von 
Elektroenergie aus anderen Betrieben der Hauptver
waltung Elektroenergie oder von anderen Industrie
zweigen.

§ 3
(1) Voraussetzung für die Prämienzahlung in den 

Betrieben der Volkseigenen Handelszentrale Schrott 
ist die Gesamterfüllung des Warenumsatzplanes im 
Lager- und Streckengeschäft zu Einkaufspreisen zu
züglich der getätigten Umsätze, beim Direktgeschäft, 
Eigenanfall und Blauschrott zu betriebsindividuellen 
Einkaufspreisen umgerechnet. Außerdem ist die men
genmäßige Erfüllung der Planposition Stahlschrott, 
Bleischrott oder Kupferschrott erforderlich. Bei Nicht
erfüllung einer dieser Voraussetzungen werden keine 
Begründungen für die Nichterfüllung anerkannt.

(2) Als selbständige Betriebsabteilungen im Sinne 
des § 2 Abs. 4 der Verordnung gelten die Außen
stellen der Betriebe (Niederlassungen) der Volks
eigenen Handelszentrale Schrott. Voraussetzung für 
eine Prämienzahlung ist die Erfüllung des Gesamt
ergebnisplanes des Betriebes, Die Beurteilung der Er
füllung des Produktionsplanes erfolgt auf Tonnen- 
Basis.

(3) Das überplanmäßige Ergebnis der Betriebe 
(Niederlassungen) der Volkseigenen Handelszentrale 
Schrott ist nach der Anweisung des Ministers für 
Schwerindustrie vom 21. Juni 1955 über die Errech
nung des erarbeiteten überplanmäßigen Gewinns bzw. 
der erarbeiteten Unterschreitung des geplanten Ver
lustes für den volkseigenen Großhandel des Mini
steriums für Schwerindustrie zu ermitteln.

§ 4
(1) Für die Beurteilung des Planes zur Senkung der 

Selbstkosten seit Jahresbeginn ist der Prozentsatz 
maßgebend, der sich aus dem Kontrolibericht, Kon
trollblatt J 11, Spalte 15 zu 13 für die Positionen

a) beauflagte vergleichbare Warenproduktion,
b) nicht beauflagte vergleichbare Warenproduktion,
c) nicht im Finanzplan geplante vergleichbare 

Warenproduktion
abzüglich der in dem Plan der staatlichen Aufgaben 
übergebenen Selbstkostensenkungsauflage (Prozent
satz) ergibt.

(2) Sieht der Plan der staatlichen Aufgaben eine dif
ferenzierte Selbstkostensenkung je Quartal vor, so ist 
auf Grund der geplanten absoluten Selbstkostensenkung 
der Prozentsatz des Berichtszeitraumes neu zu er
mitteln.

(3) Die Erfüllung des Gewinnplanes seit Jahres
beginn ergibt sich aus dem Kontrolibericht, Kontroll
blatt J 7, AI, Spalte 3 zu 4 bzw. BI, Spalte 3 zu 4,
und im besonderen Falle durch entsprechende Be
richtigung.

§ 5
Bei der Berechnung der Prämien für Berechtigte, 

die zugleich für mehrere Abteilungen, Betriebsteile 
oder sonstige Betriebseinheiten tätig sind, ist das ge
wogene Mittel der Erfüllung der Planaufgaben dieser 
Betriebseinheiten zugrunde zu legen. Auf die in der 
Verwaltung der Betriebe Beschäftigten findet diese 
Regelung keine Anwendung.

Zu § 3 der Verordnung:
§ 6

(1) Die Betriebe sind entsprechend ihrer Eingrup
pierung in die Kategorien I bis JV in die in den An
lagen 1 bis 6 für die einzelnen Wirtschaftszweige auf- 
gefülirten Prämientabellen einzuordnen.

(2) Der Kreis der Prämienberechtigten wird den Be
trieben durch die zuständige Hauptverwaltung und 
den Betrieben der Volkseigenen Handelszentrale 
Schrott durch die Zentrale Abteilung Arbeit des Mini
steriums für Schwerindustrie mitgeteilt.

§ 7
(1) Die Prämienzahlung hat allein nach dem Grund

satz der Leistung zu erfolgen und ist daher von der 
Leistung und dem Arbeitserfolg des Prämienberech
tigten abhängig. Dieser Erfolg richtet sich nach dem 
Grade der Mitwirkung des Betreffenden an der Plan
erfüllung in seinem Aufgabenbereich.

(2) Zur Auszahlung kommen nur die tatsächlichen 
Prämienbeträge, gemindert um die Beträge der 
Prämienberechtigten, deren Leistungen eine Kürzung 
der Prämien erforderlich machen. Eine Umverteilung 
der gekürzten Beträge in der Form der Aufstockung 
auf andere ist nicht zulässig.

(3) Für die Prämiierung besonderer zur Erfüllung 
und Übererfüllung' der Planaufgaben beitragender 
Leistungen der im Personenkreis nicht genannten An
gehörigen des ingenieurtechnischen Personals und des 
kaufmännischen und wirtschaftlichen Personals kann 
ein Betrag bis zu 20 °/o von der errechneten Prämien
summe in Anspruch genommen werden.

(4) Die betrieblichen Prämienvereinbarungen und die 
sonstigen in den einzelnen Industriezweigen oder ein
zelnen Betrieben bestehenden Prämiensysteme werden 
mit Inkrafttreten dieser Durchführungsbestimmung 
für den Personenkreis der Prämienberechtigten gemäß 
den bestätigten Listen der Hauptverwaltung außer 
Kraft gesetzt.

Zu § 5 der Verordnung:
§ 8

(1) Die Feststellung, ob und auf seiten welcher Per
sonen ein Pflichtversäumnis im Sinne des § 5 Abs. 4 
der Verordnung vorliegt, hat der Werkleiter im Ein
vernehmen mit der Betriebsgewerkschaftsleitung, bei 
Betriebsunfällen auch nach Anhören der Arbeits
schutzkommission, zu treffen.

(2) Die Leiter der Hauptverwaltungen haben die 
ihnen vorgelegten Berichte und Vorschläge für die im 
§ 5 Abs. 5 der Verordnung genannten Prämienberech
tigten sorgfältig zu prüfen, Sie sind für die richtige


